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Die private Krankenversiche-
rung (PKV) war immer schon
für Beamte besonders ge-
eignet, da sie ihre Versiche-
rungsleistungen so gestalten
kann, dass sie gemeinsam 
mit der Beihilfe des Dienst-
herrn die Heilbehandlungsauf-
wendungen decken. Daher
sind die Beamten seit jeher
überwiegend in der PKV versi-
chert. Sie unterliegen nicht der
Versicherungspflicht und kön-
nen sich grundsätzlich jeder-
zeit bei einem der Unter-
nehmen der PKV versichern
lassen.

Seit dem 1. Januar 1987 ist die
PKV auf Dauer zu erleichterten
Bedingungen für Beamtenan-
fänger und deren Familienan-
gehörige geöffnet. Diese Be-
dingungen sind zum 1. Juli
2000 bereits zum zweiten Mal
geändert und verbessert wor-
den.

Dieses Angebot gilt

– für Beamtenanfänger, die
noch keine beihilfekonfor-
me Krankheitskosten-Voll-
versicherung in der PKV ha-
ben, das heißt bisher

• freiwillig in der gesetzli-
chen Krankenversiche-
rung (GKV) oder

• überhaupt nicht oder

• in der PKV nur mit einer
Krankheitskosten-Teilver-
sicherung, z.B. für sta-
tionäre Behandlung oder
einer Krankenhaustage-
geldversicherung oder
nach nicht beihilfekonfor-
men Tarifen versichert
sind;

– während der ersten sechs
Monate seit der Begrün-
dung des Dienstverhältnis-
ses.

1. Die erleichterten 
Bedingungen

Beamtenanfänger sowie ihre
Familienangehörigen werden
zu folgenden Bedingungen
aufgenommen:

• Kein Antragsteller wird aus
Risikogründen abgelehnt.

• Leistungsausschlüsse wer-
den nicht vorgenommen.

• Zuschläge zum Ausgleich
erschwerter Risiken werden
– wenn sie überhaupt erfor-
derlich sind – auf maximal
30 % des tariflichen Beitra-
ges begrenzt.

Die PKV-Unternehmen bieten
zu den erwähnten Bedingun-
gen einen Versicherungs-
schutz an, der den Beihilfebe-
messungssatz bis auf 100 %
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ergänzt. Dies gilt beim Versi-
cherungsschutz für Kranken-
hausbehandlung insoweit, als
er die allgemeinen Kranken-
hausleistungen umfasst. Beim
Versicherungsschutz für das
Zweibettzimmer und stationä-
re privatärztliche Behandlung
ist dies dann der Fall, wenn 
die Aufwendungen hierfür
nach den Beihilfevorschriften,
die für die beihilfeberechtigte
Person und die berücksich-
tigungsfähigen Angehörigen
gelten, beihilfefähig sind.

Die Anschriften und Rufnum-
mern der Unternehmen der
PKV, die sich an der Öffnung
für Beamte zu erleichterten
Bedingungen beteiligen, sind
am Schluss dieses Merkblatts
aufgeführt.

Auch die meisten übrigen Un-
ternehmen der PKV versichern
Beamte; die jeweiligen Bedin-
gungen können dort erfragt
werden.

2. Übertrittsberechtigter
Personenkreis

Die erleichterten Bedingungen
gelten für Beamtenanfänger –
mit Anspruch auf Beihilfe 
nach den Beihilfevorschriften
des Bundes oder eines Landes
– und ihre Familienangehöri-
gen.

Beamtenanfänger sind Perso-
nen, die

– Beamte auf Probe,

– Beamte auf Zeit/Zeitsolda-
ten,

– Beamte auf Lebenszeit/Be-
rufssoldaten

werden, nachdem sie bisher
als Angestellte, Arbeiter, Frei-
berufler, Selbständige oder
überhaupt nicht erwerbstätig
oder nachdem sie als Beamte
auf Widerruf in der Ausbildung
waren. Als Beamtenanfänger
gelten nicht Beamte auf Wi-
derruf, die sich noch in der
Ausbildung befinden.

In der Zeit vom 1. Juli bis 
31. Dezember 2000 öffnet
sich die PKV zusätzlich für Per-
sonen, die bereits als Beamte
oder Ruhestandsbeamte bei-
hilfeberechtigt sind, und für ih-
re bei der Beihilfe berück-
sichtungsfähigen Angehöri-
gen. Auch für diese Personen-
gruppen gelten die unter 1.
aufgeführten erleichterten Be-
dingungen. Auf ein Höchstauf-
nahmealter werden sich die
Versicherer nicht berufen.

Zu den Beamten gehören 
auch

– Richter,

– Geistliche,
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– Dienstordnungs-Angestellte

der Sozialversicherungsträ-
ger,

– in einem Wehrdienst- oder
sonstigen öffentlich-rechtli-
chen Dienstverhältnis mit
freier Heilfürsorge stehende
Personen, nämlich Beamte
des Bundesgrenzschutzes,
der Feuerwehr, der Polizei
und Soldaten (jedoch nicht
Wehrpflichtige).

Familienangehörige können
während der bereits erwähn-
ten Frist zu den erleichterten
Bedingungen aufgenommen
werden, wenn sie bei der Bei-
hilfe berücksichtigungsfähig
sind, also

– Ehegatten, sofern nicht de-
ren eigene Einkünfte die
Beihilfefähigkeit ihrer Auf-
wendungen nach den Bei-
hilfevorschriften des Bun-
des oder eines Landes
grundsätzlich ausschließen,

– die im Familienzuschlag
berücksichtigungsfähigen
Kinder.

Bei späterer Eheschließung
hat der Ehegatte innerhalb
von 6 Monaten eine Beitritts-
möglichkeit zu den gleichen
Bedingungen, und zwar
grundsätzlich bei demselben
Unternehmen der PKV, bei

dem der Beihilfe- bzw. der
Heilfürsorgeberechtigte (letz-
terer mit einer Anwartschafts-
versicherung) versichert ist.
Diese Beitrittsmöglichkeit be-
steht innerhalb der angege-
benen Frist auch dann, wenn
die eigenen Einkünfte des
Ehegatten so weit absinken,
dass sie die Beihilfefähig-
keit seiner Aufwendungen
nicht mehr ausschließen, oder
wenn ein berücksichtigungs-
fähiger Angehöriger aus ei-
ner Krankenversicherungs-
pflicht ausscheidet, auch so-
weit er hierdurch in die Famili-
enversicherung einbezogen
war.

Neugeborene Kinder, bei de-
ren Geburt ein Elternteil we-
nigstens 3 Monate bei einem
PKV-Unternehmen versichert
ist, können dort ohne Risiko-
prüfung und ohne Wartezeiten
versichert werden. Sie können
innerhalb von 2 Monaten nach
dem Tag der Geburt rückwir-
kend zum Ersten des Geburts-
monats angemeldet werden.
Der Versicherungsschutz darf
nicht höher oder umfassender
sein als derjenige des versi-
cherten Elternteils.

Die erleichterten Bedingungen
gelten nicht für öffentlich 
Bedienstete mit Anspruch 
auf einen Arbeitgeberzuschuss
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zum Krankenversicherungsbei-
trag (Angestellte und Arbeiter),
auch wenn sie diesen An-
spruch nicht verwirklichen.

3. Alternative ohne
Risikozuschlag:
Der beihilfekonforme
Standardtarif

Wer einen besonders preis-
werten Tarif benötigt, kann
sich im beihilfekonformen
Standardtarif versichern. Die-
ser Tarif bietet Leistungen, die
mit denen der GKV vergleich-
bar sind. Für Beihilfeberechtig-
te wird ein Versicherungs-
schutz angeboten, der die vom
Dienstherrn durch die Beihilfe
nicht gedeckten Krankheitsko-
sten bis auf 100 % ergänzt.

Der Standardtarif ist mit fol-
gender Beitragsgarantie ver-
bunden: Der Beitrag darf den

durchschnittlichen Höchstbei-
trag der GKV (zur Zeit 870,75
DM in den alten und 740,18
DM in den neuen Bundeslän-
dern) nicht übersteigen.

Für Beihilfeberechtigte ist der
Beitrag auf den nicht durch die
Beihilfe gedeckten Prozent-
satz dieses Höchstbeitrages
begrenzt.

Die vorstehend genannten
Personengruppen, die mit ei-
nem erhöhten Gesundheitsri-
siko belastet sind, können sich
innerhalb von sechs Monaten
nach der Verbeamtung – bzw.
noch in der GKV versicherte
Beihilfeberechtigte befristet
vom 1. Juli bis 31. Dezember
2000 – im Standardtarif versi-
chern. Ein Risikozuschlag wird
nicht erhoben. Nähere Einzel-
heiten finden Sie in unserem
PKV-Info „Der Standardtarif“.
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AXA COLONIA
Krankenversicherung
Aktiengesellschaft,
50592 Köln,
Telefon: 02 21/1 48-1 25,
Telefax: 02 21/1 48-3 62 02,
www.axa-colonia-kranken.de

Barmenia
Krankenversicherung a.G.,
42094 Wuppertal,
Telefon: 02 02/4 38-0,
Telefax: 02 02/4 38-28 46,
www.barmenia.de

Bayerische Beamtenkranken-
kasse Aktiengesellschaft,
85538 Haar,
Telefon: 0 89/21 60-0,
Telefax: 0 89/21 60-27 14,
www.vkb.de

BERLIN-KÖLNISCHE 
Krankenversicherung auf
Gegenseitigkeit,
50586 Köln,
Telefon: 02 21/30 90-0,
Telefax: 02 21/30 90-30 99,
www.berlin-koelnische.de

BERLIN-KÖLNISCHE Speziale
Krankenversicherung
Aktiengesellschaft,
37069 Göttingen,
Telefon: 05 51/7 01-0,
Telefax: 05 51/7 01-7 01,
www.berlin-koelnische.de

CENTRAL KRANKENVER-
SICHERUNG AKTIENGESELL-
SCHAFT,
50593 Köln,
Telefon: 02 21/16 36-0,
Telefax: 02 21/16 36-2 00,
www.centralkv.de

Continentale
Krankenversicherung a.G.,
44118 Dortmund,
Telefon: 02 31/9 19-0,
Telefax: 02 31/9 19-29 13,
www.continentale.de

DBV-Winterthur
Krankenversicherung AG,
65178 Wiesbaden,
Telefon: 06 11/3 63-0,
Telefax: 06 11/3 63-4015,
www.dbv.de

Debeka
Krankenversicherungsverein
auf Gegenseitigkeit,
56058 Koblenz,
Telefon: 02 61/4 98-0,
Telefax: 02 61/4 14 02,
www.debeka.de

DEUTSCHER RING
Krankenversicherungsverein
a. G.,
20449 Hamburg,
Telefon: 0 40/35 99-0,
Telefax: 0 40/35 99-22 81,
www.deutscherring.de

DKV 
Deutsche Krankenver-
sicherung Aktiengesellschaft,
50594 Köln,
Telefon: 02 21/5 78-0,
Telefax: 02 21/5 78-36 94,
www.dkv.com

Mitgliedsunternehmen, die 
sich an der Aktion „Dauernde
Öffnung der privaten Kranken-
versicherung für Beamtenan-
fänger und für alle Beamten“
beteiligen:



8
Hallesche-Nationale
Krankenversicherung a. G.,
Postfach 10 60 17,
70049 Stuttgart,
Telefon: 07 11/66 03-0,
Telefax: 07 11/66 03-2 90,
www.hallesche-nationale.de

INTER 
Krankenversicherung a.G.,
Postfach 10 16 62,
68016 Mannheim,
Telefon: 06 21/4 27-0,
Telefax: 06 21/41 21 55,
www.inter.de

Krankenversicherungs-
Aktiengesellschaft der 
HUK-Coburg (HUK-Coburg-
Krankenversicherung),
Postfach 18 02,
96408 Coburg,
Telefon: 0 95 61/96-0,
Telefax: 0 95 61/96-36 36,
www.huk.de

Landeskrankenhilfe V.V.a.G.,
21332 Lüneburg,
Telefon: 0 41 31/7 25-0,
Telefax: 0 41 31/40 34 02,
www.lkh.de

MÜNCHENER VEREIN
Krankenversicherung a.G.,
80283 München,
Telefon: 0 89/51 52-0,
Telefax: 0 89/51 52-15 01,
www.muenchener-verein.de

SIGNAL 
Krankenversicherung a.G.,
44121 Dortmund,
Telefon: 02 31/1 35-0,
Telefax: 02 31/1 35-46 38,
www.signal.de

Süddeutsche
Krankenversicherung a.G.,
Postfach 19 23,
70709 Fellbach,
Telefon: 07 11/57 78-0,
Telefax: 07 11/57 78-7 77,
www.sdk.de

UNION KRANKENVER-
SICHERUNG AKTIEN-
GESELLSCHAFT,
Postfach 10 31 52,
66031 Saarbrücken,
Telefon: 06 81/8 44-0,
Telefax: 06 81/8 44-29 09,
www.ukv.de

Vereinte
Krankenversicherung AG,
80291 München,
Telefon: 0 89/67 85-0,
Telefax: 0 89/67 85-65 23,
www.vereinte.de

VICTORIA
Krankenversicherung AG,
40198 Düsseldorf,
Telefon: 02 11/4 77-0,
Telefax: 02 11/4 77-43 56,
www.victoria.de
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